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► Nr.  VO/2017/04954
öffentlich

Lübeck, 17.05.2017
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.06.2017 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.07.2017 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Verein Integrative Betreute Grundschule Grönauer Baum e.V., Reetweg 57, 23562 Lü-
beck, wird als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII anerkannt.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein,
Begründung: weil die Interessen von Kindern und Jugendli-

chen nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  § 75 SGB VIII

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:
Der im Beschlussvorschlag aufgeführte Verein hat seine Anerkennung nach § 75 SGB VIII 
als Träger der freien Jugendhilfe beantragt.

Der Verein hat seinen Sitz in der Hansestadt Lübeck. Daraus ergibt sich die Zuständigkeit für 
das Anerkennungsverfahren durch den Bereich Jugendarbeit – Jugendamt.

Die Anerkennung erfolgt auf der Grundlage des § 75 SGB VIII in Verbindung mit der Landes-
verordnung über die Voraussetzungen für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
vom 01.01.2010:

1. Der Verein ist auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 SGB VIII tätig.

2. Der Verein hat den Nachweis seiner Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Lübeck 
erbracht.
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3. Der Verein lässt aufgrund seiner fachlichen und personellen Voraussetzungen erwar-
ten, dass er einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
zu leisten im Stande ist. 

4. Der Verein bietet aufgrund seiner vorgelegten Satzung und Ordnung die Gewähr für 
eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit.

5. Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Lübeck eingetragen.

Der Bereich Jugendarbeit – Jugendamt hat die eingereichten Unterlagen geprüft und stellt 
fest, dass die Voraussetzungen für eine Anerkennung vorliegen. Die Arbeit des Vereins ist 
dem Bereich Jugendarbeit – Jugendamt seit längerem bekannt.

Im Beirat für Jugendpflege am 11.05.2017 wurde der Antrag des Vereins beraten und der 
Beirat empfiehlt die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. 

Aus der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII selbst kann kein 
Anspruch auf finanzielle Förderung seitens der Hansestadt Lübeck abgeleitet werden.

Anlagen:

1. Antrag des Vereins IBGS Grönauer Baum e.V.

2. Satzung IBGS Grönauer Baum

3. Freistellungsbescheid des Finanzamtes Lübeck

4. Vereinseintragung beim Amtsgericht Lübeck

5. Sachbericht über die Tätigkeiten des Vereins auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Senatorin Kathrin Weiher
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Name des/der Trägers/in der Jugendhilfe

Hansestadt Lübeck
Bereich 4.513 Jugendarbeit-Jugendamt
Kronsforder Allee 2-6
23560 Lübeck

Anerkennung als förderungswürdiger Träger der freien Jugendhilfe nach § 75

SGB VIII
hier: Richflinien für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe vom
30. November 2009

Anlaqen: Vereinssatzung/Gesellschaftsvertrag*) 2)

Jugendordnung")
Gemehnützigkeitsanerkennung vom Finanzamt (Kopie) ")
Eintragung in das Vereinsregister (Kopie) -)

Sachbericht über die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Jugendhilfe
innerhalb des letäen Jahres vor Antragstellung

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Hiermit beantragen wir die öffentliche Anerkennung als förderungswürdige/r Träger/in

der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB Vlll.

Wir betreiben-eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit, insbesondere

bejahen wir die freiheifl ich-demokratische Grundordnung sowie die parlamentarische

repräsentative Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Fall einer Förderung unserer Arbeit aus öffentlichen Haushalten verpflichten

wir uns zu einer sachgerech-ten, zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwen-

dung der Mittel. Es isiuns bekannt, dass durch eine etwaige Anerkennung allein ein

Rechtsanspruch auf öffentliche Zuwendung nicht begründet wird.

I Falls Zugehörigkeit zu einem bereits anerkannten Landesverband besteht, den Antrag bitte

vorher über die Stelle einreichen.
Z Träger,die nicht als Vereine organisiert sind, haben entsprechende Unterlagen vorzulegen

1)
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Über unsere Organisation/Einrichtung machen wir folgende Angaben:

a) Vollständiger Name (entsprechend der Vereinssatzung/Jugendordnung):

b)

c)

(.[/

Name, Anschrift, Geburtstag und -ort sowie Beruf und Funktion bei der
antragstel lenden Organisation/Ei n richtung des/der Vorsitzenden u nd der
übrigän Vorstandsm itg I ieder bzw. leitenden Mita rbeiter/in (letztere n u r,

wenn kein Vorstand gem. § 26 BGB vorhanden):

rr Vdß ßnd*us ,+\ssdh'Sr'v§/0, ffiSe 6 Lü
,'Vorname, Anschrift)

,8.aqiq66, i
(Gebu rtstag, Gebu rtsort)

fr\
"j-1-:\l 

1. l".)lt{J\1\,L ' ":1^l;i- -L' ''"r"-i'.-'

(Beruf sowiä Funktion beim Antragsteller/bei der Antragstellerin)

(Beruf sowie Funktion beim der Antragstellerin)

3) ,*ftaL[
ä \)q*s;htnde

Zahlder Mitglieder:

Bei Jugendgemeinschaften Zahl der unter
27jährigen Mitglieder:

Höhe des monatlichen Beitrages:

inr-S ,0?.r\§rle

e)

Sitz u nd Ansch rift der Geschäftsstelle/J u gend gemei nschaft :

Zweck und Zi6l der Organisation/Einrichtung:

o.t. Ä4./q6b
(Geburtstag, Gebu rtsort)

Jüs€

,l
't

*Torrrr
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s) Gründung bzw. Beginn der Arbeit des/der
Antragstellers/in:

/?q-7

h)

i)

Tage, Orte und Zeiten der Zusammenkünfte:

HCI -Tr +00 _g,30 txnd //.VtJ- ß,ü0 undiwüantni1,'n

Veröffentlich ungen (M usterexem plare beigefü gt) :

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Zusammenkünfte und Einrichtungen
von Vertreter/innen des zuständigen Jugendamtes nach vorheriger Unterrichtung
besucht werden. Die Vereinssatzung und/oder Jugendordnung ist beigefügt.

Für den Fall einer etwaigen Auflösung unserer Organisation/Einrichtung verpflich-
ten wir uns, verbleibendes Vermögen weiterhin Zwecken der Jugendhilfe zur Ver-
fügung zu stellen.

ndliche Unterschrift des Vorstands
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Verein: Integrative Betreute Grundschule Grönauer Baum

Satzung

§ { Name. Sitz. Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen ,,lntegrative Betreute Grundschule Grönauer
Baum" und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der
Eintragung führt er den Zusatz e.V. Der Verein hat seinen Sitz in Lübeck,
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Betreuung der Grundschulkinder der Grund-
und Hauptschule Grönauer Baum in Lübeck außerhalb der
Unterrichtsstunden in einem festen zeitlichen Angebotsrahmen durch
Unterhaltung einer Betreuungseinrichtung in der Schule oder in
unmittelbarer Nähe.

Die Satzung soll insbesondere auch durch die Beiträge der Mitglieder
und das Sammeln von Spenden sowie auf andere geeignete Weise
venuirklicht werden.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwi rtschaft I iche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke
venarendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
fällt das Vermögen des Vereins an den Schulverein der Schule Grönauer
Baum, der vom Finanzamt als besonders förderungswürdig anerkannt
ist. Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen
erst nach Einwilligung des Finanzamtes durchgeführt werden.
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Satzung,,lntegrative Betreute Grundschule Grönauer Baum" Seite 2

Alle lnhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. jeder Beschluß
über die Anderung der Satzung bezüglich der Gemeinnützigkeit und
Zielsetzung ist vor deren Anmeldung beim Registergericht dem
zuständigen Finanzamt vorzulegen.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person, juristische Person und
Körperschaft öffentlichen Rechts werden. Über den schriftlichen Antrag
entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen und die Anschrift
der Antragstellerin/des Antragstellers sowie die Angabe enthalten, ob
erlsie Elternteil einer Schülerin/eines Schülers der Grundschule
Grönauer Baum ist.

$ 4 Beendigung der Mitsliedschaft

Die Mitgliedschaft endet
a) durch den Tod des Mitgliedes
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Streichung von der Mitgliederliste
d) Durch Ausschluß aus dem Verein bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber
einem Mitglied des Vorstandes. Er ist nur zum Schluß eines Schuljahres
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederliste
gestrichen oder ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger
Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die
Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung
des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung und der
Ausschluß sind dem Mitglied mitzuteilen.

§ 5 Mitgliederbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des
Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der
Mitg liederversammlung bestimmt.
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Satzunq,,l ntegrative Betreute Grundschule Grönauer Baum" Seite 3

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Der Vorstand

Der Vorstand des Vereins besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem
stet lvertretenden Vorsitzenden u nd der/dem Schatzmeister( in ).

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder
des Vorstandes vertreten.

§ I Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit
sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen
sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der

Tagesordnungen;
2. Einberufung der M itg liederversammlung ;

3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
4. Gewährleistung einer jährlichen Kassenprüfung durch zwei

Kassenprüfer.

§ 9 Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
einem Jahr, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch

bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandmitglied ist
einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so schlägt der
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer der/des
Ausgeschiedenen vor, das durch die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit bestätigt wird.

§ {0 Beschlußfassung des Vorstandes
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Satzung,,lntegrative Betreute Grundschule Grönauer Baum" Seite 4

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in
Vorstandssitzungen, die von der/dem Vorsitzenden, bei deren/dessen
Verh i nderu ng von der/dem stel lvertretenden Vorsitzenden ei n berufen
werden. Eine Einberufungsfrist von drei Tagen ist einzuhalten. Einer
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist
beschlu ßfähig, wenn mindestens ärvei Vorstandsmitg lieder anwesend
sind. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die
Stimme der/des Leiter(s) in der Vorstandssitzung.
Die Vorstandssitzung leitet die/der Vorsitzende, bei deren/dessen
Verh i nderu n g d ie/der stel lvertretende Vorsitzende. Ü ber
Vorstandssitzungen sind Beschlußprotokolle anzufertigen. Ein
Vorstandsbeschluß kann auf schriftlichem Wege gefaßt werden, wenn
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden
Regelung erklären.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

§ {{ Die Mitgliederversammlung

ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
Stimmenübertragung ist nicht zulässig.

Die M itg liederversamm lung ist fü r folgende Angelegenheiten zuständ ig :

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für
das nächste Geschäftsiahr;

2. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des
Vorstandes;

3. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages;
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;
5. Wahl zweier Kassenprüfer, Wiederwahl ist zulässig;
6. Beschlußfassung über Anderung der Satzung und über die Auflösung

des Vereins;
7. Beratung des Vorstands in wichtigen Fragen.

§ 12 Einherufuns der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung
stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden
Tag.
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
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Satzung,,lntegrative Betreute Grundschule Grönauer Baum" Seite 5

§ { 3 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden bei
deren/dessen Verh inderu n g von der/dem stel lvertretenden Vorsitzenden
oder einem Vorstandsmitglied geleitet.
lst kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den
Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des
Wahlganges und der vorherigen Diskussion einem Wahlausschuß
übertragen werden. ,

Die/der P rotokollfüh rer(in) wird von der/dem Versammlungsleiter(in )
bestimmt,
Die Art der Abstimmung bestimmt die/der Versammlungsleiter(in). Die
Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden, wenn eines der bei
der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies
beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die/der
Versammlungsleiter(in) kann Gäste zulassen.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist
beschlußfähig.
Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen;
Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Zur Anderung der
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich; ebenso zur Auflösung des Vereins.

Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das von derldem jeweiligen Versammlungsleiter(in) und
der/dem Protokollführer(in) zu unterzeichnen ist.

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, daß
weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
werden. Der/die Versammlungsleiter(in) hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.
Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die
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Satzung,,lntegrative Betreute Grundschule Grönauer Baum" Seite 6

Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist die einfache
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

§ { 5 Außerordentliche MitgliederversamrElung

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Diese muß einberufen werden, wenn
das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von
einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche
Mitgliederversammlung gelten die §§ 11,12, 13 und 14 entsprechend.

§ { 6 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit
der im § 13 festgelegtenStimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern
die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind dielder
Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam
vertretu n gsberechti gte Liq u idatoren. D ie vorstehend en Vorsch riften
gelten entsprechend für den Fall, daß der Verein aus einem anderen
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Die vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung
am 15. Mai L997 errichtet.
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Steuennunner 22/29O/7O92A
(Bltte bel Rückfragen angeben)

Finanzant Lübcok, 23540 Lübcck

DV 05 0170 DGut§dl.tu§tg

,(803*30*001116*
Integtr.at ivc Bctreutc
Gnund- §chule Gnönauer
Baur
z.Hd. Frau Jedanzik
Reetgeg 3-5
23562 Lübed(

Telefon
Telefax
Zi, Nr. :

0451 132-500
0457 132-501
I 0508

-T

-I

-!/t
IFI

-d
-o-a

-:I:

-ctEr=
-€
:€
!:=rö:9

---I

ffi:tffil:;:3n"r* r"* nach § 5 Abs. t Nr. e Kstc von 9.1 Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr.5
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, *.tl "t. ausschlleßllch und unaittelbar steuerbegünstigten
geieinnützfgen Zwecken ia §inne der §§ 5l ff' A0 dient'

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en)'

Hinseise zun §teuenbegüngtigung
äil-[ö;;.;itn"tt fördert folsende seueinnützise Zwecke:
- Förderung der Erziehung
- Förderung aer vorli]-uio Berutsbtldung einschlleßllch der Studentenhilfe

Die Satzung§zwecke entsprechen § 52 Abs' 2 Satz 1 Nr' 7 A0'

Hinweise zur Ausstellung von Zunendungsbestätigurlgen
Zuuendungsbestätigungen f ür Spenden:-
Dle t(örpersctralt rst' ü...crtiigt, für spendenr die ihr zur verwendung für dlese Zwecke zugewendet

werdenr zuwendunEsbestätigungen nach aatltch vorgeschriebenen vordrück (§ 50 Abs' I EstDv)

auszustellen.
Dte aatlichen iluster für die Ausstellung steuerlicher_Zuwendungsbestätigungen stehen ln Internet
unter https:,//www.fornulare-bfinv.de ais ausfüllbare Fornulare zur Verfügung'

Zuwendungsbestätigungen für ltitgliedsbeiträge:
Die Körperscrralt ist-ü...crttigt, tilr iitsrildsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-

.itti*U.n", Vordruck (§ 50 Abs' I EstDV) auszustellen'

Zuwendungsbestätigungen für §penden und ggfs. t'!itgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden'

wenn das Datuo des Freistellung.n..ch.iäii-nlcht iäng.. als fünf Jahre zurückltegt- Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs' 5 A0)'

Haftung bei unnichtigen zurendungsbestätigungen und-fchlveftrendeten Zuxendungen

l{er vorsätzlich oder grob tarrrräsiic--;-i;; unrichtige Zuwendungsbestätisung ausstellt oder

veranlasstr dass Zuwendungen nrcnt--iu 
-aen in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-

begünstlgten Zwecken verwendet ur..aii, -ttift.t für dle enigangene Steuer' Dabet wird die

entgangene ffnfonnensteuei oder fOlnericit"ttsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal

nit15%derZuwendungangesetzt(§röü-Äot.crste,§9Abs'3KstG'§9Nr'SGewStG)'
Hinveise zun KapitalertnagsteueFabzugl
Bet Kapitalertragei]-di.-6i.-ir" il.12,2020 zufließen, relcht für die Abstandnahne volr Kapital-
ertragsteuerabzug n"ct--s-c+" los. a]-i-rno-io satz I Nr.3 EStG die vorrage dieses Bescheides

oder die ubertassung-.rn.. antllch beglaubigte!..|(opl: dieses Bescheides aus'

Das Gleiche gilt bis zunr o. a. Z.iiprrii- fUi 'Oi. 
.Erstattung von Kapitalertragsteuer nach

§ 44b Abs. 6 rstö-- ourcrr das o.p[iiütrr.no. Kredit- odei Finanzdienstleistunssinstitut'

Annerkungen
Bltte beachten sier dass die Inanspruchnahme di. Steuerbefrelung auch von der tatsächlichen

Geschäftsführung abhängt, dte a.t -[rIr,ätüi'"g alt:f das Finanzant - ssf' 1n Rahnen einer

Außenprüfung - ,"i..ii"ät. -oi. t"träIiii"t.---ö..ir,ertsführung ouss auf dle ausschließliche

und unatttelbare Erfültuns der rt;;;;;;;ü;stisten Zwecke gerichtet sein und dle Bestinnunsen

ii:nt;;;'li.o;;[ll;l'russ dies durch ordnunssuäßise Aufzeichnunsen (Aufstelluns der Einnahuen und

AusEabenr rätisrerisu.ri.rri, vernogeniüo"iri"rtt mit Nactrweisen über Bildung und Ents'ickrung der

äüc[iig.n> nachserriesen werden (§ 63 A0)'

Fre i ste I I ungslresclre i<t
für 2013 bts 2015 zur

KörPerschaftsteuer
und Gewerbesteuer

xrx*x Fontsetzung siehe Seite 2 xrxrx

Flnanzkesse Lübeck
Possehlstr. 4t 23568 Lübeck
Zi.tlr.: 3039b Tel.: 0451 1!2'745

lleitere Infomationen. auf der..letzten

Kreditinstitut:
BBk Hanburg
IBAN DE35 2000 0000 0020 2015 50

§eite oder ttr

BIC }IARKDEFI2OO
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ErläutlrungEn
Es ist regeluäBig zr, überprüfenr ob die tatsächliche Geschäftsführung den
geueinnützlgkeitsrechtlichen Bestlunungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung relchen Sle
bltte - vorbehal,tlich elner abweichenden Aufforderung des Finanzautes - in 2019 für das Jahr 2018
eln. Bitte achten §ie daraufr alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen nlt einzureichen.

lechtcäehclf sbclshrung
Die FrEl,stetlung von der'x'örperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann alt den Elnspruch angefochten
rrerden.
Der Elnspruch lst bei deu vorbezelchneten Flnanzaat oder b€i der angegebenen Außenstelle
schrtftllclr elnzurelchen, dleseß / dteser elektronisch zu überlitteln oder dort zur Ntederschrlft
zu erklären.
Etn Einspruch ist tedoclr ausgeschloss€nr souei,t dieser Bescheid elnen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den etn zulässlger Einspruch oder (nach eineu zulässigen Eirspruclt) eine zulässlge
Klager Revision oder l{lchtzulassungsbesciwerde anhänglg ist. In dlesen Fall wlrd der neue
Verraltungsakt Gegenstand des Rechtsbetelfsverfahrens.
Ilie Frlst für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen llonat.
Sle beglnnt rtt Ablauf des Tagesr an der lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben norden ist. Bet
Zusendung durch einfachen Brief gtlt die Bekanntgabe rlt del dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei dennr dass der Eescheld zu elner späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

- reitere Inforratlonen

üffnungsze lten:

llo. -Di. 07.30-13 + Ilo. 07.30-17+Fr. 07.30-12

T

--
--I
I

c,o
ctoo
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Ausdruck

- Wiedergabe des aktuellen Registerinhatts -

Arntsgericht Lübeck
- Veieinsregister - \IR 2151 HL

Aktueller Ausdruck

Vereinsregister
Amtsgericht Lübeck

Vß 2151 HL

1. Anzahl der bisherigen Eintrag{nge§
7 Eintragung(en)

2.a) Name des Vereins
Integrative Betreute Grundschule Crönauer Baum e'V'

b) Sitz des Vereins :

Lübeck

3.a) Allgemeine Vertret§ng§regelung
DeivertrerungsberectÄgtJVorsland besteht aus dem Vor§tzenderL dem stellvertretenden

Varsitzenden und dem Schatzmeister.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich verireten durch ie zwei Vorstandsmitglieder

gerxeinsam.

b) Vertretangsberechtigte und besondere Verketungsbefu gnis

§chatzmeister:

Amori, Mark, "01.11.1966, Lübeck

Stel lvertretender Vorsitz€nden

Launhardt, Heike, geb. Jacobsen, "05.07.1'975, Lübeck

Yorsitzenden

V<rß, Fabian, *12.04.1966, L'übeck

4.a) Satzung
Eingetragener Verein

Satzung vom: 15'05.1997

5. Tag der letzt€n Ei§tragunE
26.{12.2415

Amtsgericht Lüb eck, 27 .M.201? 10lI,7 llht

27 A4 2A11
Seite 1 von .{
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Hansestadt Lübeck

Fachbereich 4.513 Jugendarbeit

c/o Martina Runge

Kronsforder Allee 2-6

- Haus Trave'

23539 Lübeck

,:,:1::;;:1 .,

.i',:i.".r.' -.:rriir..

i#

09.03.2017

sachbericht über die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Der Verein ,,IBGS Grönauer Baum e.V. ( IBG§ e.V. )" wurde 1997 mit dem Zweck der

Schulkindbetreuung vor und nach dem Unterricht der Grundschule Grönauer Baum, gegründet.

Die IBGS e.V. ist seitdem ständig gewachsen und hat sich in den Bereichen der außerschulischen

J uge nda rbeit sowie Jugendsozia la rbeit stetig weitere ntwickelt.

o Seit 2009 Aufbau und Mitkoordination des Kinder- und Jugendprojektes KiJu St.Jürgen, an

deren projekten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur und Bildung alle Kinder und

Jugendlichen in St. Jürgen teilnehmen können

. seit 2010 einwöchiges Kindersommerzeltlager in Dänemark für mittlerweile 30 Kinder im

Alter zwischen 6-10 Jahren.
. seit ZOLL ,,lnklusive Soziale Gruppe ,, in Kooperation mit der AWO S.-H. gGmbH' Die SG ist

eine virtuelle Gruppe von neun verhaltensauffälligen Kindern im Bereich der sozialen und

emotionalen Entwicklung, die in der Großgruppe inklusiv eine individuelle soziale Förderung

durch eine Sozialpädagogin und einen Erzieher erhalten, ohne das eine Stigmatisierung

stattfindet. Kinder der LEH( Lerngruppe Erziehungshilfe ) werden bevorzugt berücksichtigt.

Die Mitarbeiter der SG sind über die AWO angestellt und sind in das Gesamtteam der IBGS

e.V. integriert.
. Seit 2014 Verbundpartner im Bildungshaus 1-10. Die drei lnstitutionen Schule Grönauer

Baum, UKSH Kita und IBGS e.V., nutzen all ihre Netzwerke, um den gemeinsamen

Erziehungsauftrag für alle Kinder im Bildungshaus zu erfüllen.

Die Ziete unserer pädagogischen Arbeit liegen in der eigenverantwortlichen und

gemeinschaftsfähigen persönlichkeitsentwicklung, bei regelmäßiger Bedarfs- und Situationsanalyse.

Sie bilden sich in folgenden Arbeitsschwerpunkten ab:

. Gruppenverhalten ( Regeln, Normen, Werte )

. Partizipation

. Förderung des Demokratieverständnisses
o tnteressen wecken, stärken und erweitern
. Konfliktfähigkeit trainieren
. Soziale Förderung

*

Gränauer Bailm e,V.
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. Spielfreude und Kreativität fördern

. Strategien der Selbstregulation aufzuzeigen
o Stärkung der §elbstkompetenz
r Bewusstsein fär elne kindgerechte und gesunde Ernährung schaffen

Das pädagogisches Fachpersonal der IBGS e.V. besteht aus Erzieher/innen und SPAs, sowie drei

FSJler/inne n u nd Praktikanten der pädagogischen Fachsch ulen.

Die Jugenderholungsmaßnahme im Sommer wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen in der

Kinder-und Jugendarbeit unterstützt. Alle Ehrenamtler/innen sind im Besitz der Juleica.

lm Anhang sind beigefügt unsere Satzung, der Freistellungsbescheid des Finanzamtes Lübeck, der

Auszug aus dern Vereinsregister, eine aktuelle Projektliste und drei Newsletter mit einer Darstellung

einzelner Projekte.

Für weitere Fragen und Ergänzungen, stehen wir jederzeit zur Verfügung.

M it freundlichen Grüßen,

Anhang
. Satzung
. Auszug aus dem Vereinsregister
. Freistellungsbescheid
. Projektliste
o Newsletter

Geschäftsadresse: Reetweg 5-7,21562 Lübeck t 0451-12280521 @: mail@ibgs-luebeck.de

.,,ii,\, Bank: Sparkasse zu Lübeck IBAN: DE03230501010024001745 BIC: NOLADE21SPL

l,Vsrsitz AndreasVoß, Haselnußweg 10, 23566lübeclq fl 0451-4096350

z.Vorsitz HeikeLaunhardt, Henriette-Hirschfeld-Str. 15, 23562 Lübeck, I 0451-5859653

Kassenwart Mark Amort, Merkurstraße 2, 23562 Lübeck, I 0451-8973618iru§
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